
 

 

 

 

 

Antrag zur Auszahlung eines 
 

Babybegrüßungsgeldes 
 

für jedes neugeborene Kind in der  

Gemeinde Ostseebad Karlshagen (150,00 €) 

Gemeinde Mölschow (100,00 €) 

Gemeinde Ostseebad Trassenheide (150,00 €) 

Gemeinde Ostseebad Zinnowitz (150,00 €) 
 

Bitte kreuzen Sie Ihre entsprechende Gemeinde an. 
 

Bedingungen: 
 

1) Mindestens ein Elternteil muss zum Zeitpunkt der Geburt mit Hauptwohnsitz in der 
jeweiligen Gemeinde gemeldet sein. 

2) Das Kind muss nach der Geburt mit Hauptwohnsitz in der jeweiligen Gemeinde bei 
mindestens einem Elternteil gemeldet sein. 

3) Antrag erfolgt innerhalb des ersten Lebensjahres. 
 

 
Name des Kindes: 

Hauptwohnsitz in: 
(komplette Anschrift) 

 

Geboren am: 

 

Name der Mutter: 

Hauptwohnsitz in: 
(komplette Anschrift) 

 

 

Name des Vaters: 

Hauptwohnsitz in: 
(komplette Anschrift) 

 

 

Bitte überweisen Sie den Betrag des Babybegrüßungsgeldes auf das angegebene Konto.  
 

KNT-Inhaber: 

Bank: 

IBAN: 

BIC: 

 
Telefonnummer für Rückfragen: 
 
Datum / Unterschrift des Antragstellers:  

 
Hinweis:  Als Anlage ist die Geburtsurkunde des Kindes in Kopie beizufügen. 
 Bitte füllen Sie die Angaben leserlich, vollständig und in Druckbuchstaben aus. 
 Vielen Dank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


